
Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt - Beratung nutzen und/oder Beschwerde
einreichen
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Hochschulmitglied bzw. -angehörige*r sowie Dritte ... Hochschulmitglied bzw. -angehörige*r sowie Dritte ...

sexuelle
Diskriminierung

erlebt

Orientierungs-
beratung, interne
Beschwerde oder

Klageweg?

Kontaktaufnahme
mit einer

Beratungsperson
und Vereinbarung
eines Beratungsge-

sprächs

Richtlinie zum
Schutz vor

Diskriminierung,
Belästigung
und Gewalt
(Verlinkung)

Beratungs-
möglichkeiten
und -stellen
können in § 6
der Richtlinie
eingesehen
werden

Soll eine
Beschwerde
eingereicht

werden?

Formlose
Beschwerde

nach § 13 AGG
einreichen

Allgemeines
Gleichbehand-

lungsgesetz
(Verlinkung)

Sexualisierte
Diskriminierung -
Erstberatung an
der Hochschule -
Vertrauensperso-
nen (Verlinkung)

Empfehlung:
Zuerst sollte die Orientierungsberatung
in Anspruch genommen, dann bei Bedarf
eine interne Beschwerde eingereicht und
danach bei Bedarf der Klageweg
beschritten werden.
Die Empfehlung muss nicht eingehalten
werden.

Bei Bedarf erneute
Kontaktaufnahme mit einer

Vertrauensperson zur
Vereinbarung einer

weiteren
Beratung/Reflexion oder

Weiterleitung an eine
externe Beratungsstelle

Beschwerde
abgelehnt

Beratung
durchgeführt

Klageweg § 15 AGG
in Verbindung mit
§ 61b ArbGG (kann

auch parallel zur
internen Beschwerde
beschritten werden) Klageweg

beschritten

Entscheidung
des

Arbeitsgerichts
zur Kenntnis

nehmen

Sexualisierte
Diskriminierung
– Beschwerde

führen und
rechtliche

Möglichkeiten
(Verlinkung)
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Beschwerdestelle Beschwerdestelle

Sachverhalt
unter Anhörung
der Beteiligten

prüfen

Liegt eine sexuelle
Diskriminierung
und/oder Gewalt

nach § 3 Abs. 1 (d) der
Richtlinie vor?

Maßnahmen-
empfehlung
aussprechen
(siehe auch

§ 9 der
Richtlinie)

Beschwerdeführer*in

Beschuldigte*r

Sexualisierte
Diskriminierung -
Beschwerdestelle

(Verlinkung)

Unberechtigte Anschuldigung
wird abgewiesen und das

Verfahren eingestellt.
Zu Unrecht Beschuldigten

dürfen keine weiteren Nachteile
entstehen (siehe auch § 8 Abs.

11 der Richtlinie).

Beteiligte über
das Ergebnis
informieren

H
oc

hs
ch

ul
le

itu
ng

Hochschulleitung Hochschulleitung

Über die
Maßnahmen-
empfehlung
entscheiden

Beteiligte über
Entscheidung

informieren und
Maßnahmen

umsetzen Beschwerde
stattgegeben

Ve
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Vertrauensperson Vertrauensperson

Beratung
durchführen

Bei Bedarf
Vereinbarung

weiterer
Beratungsge-

spräche

Weitere
Beratungsgespräche

und alternativ
Weiterleitung an

externe
Beratungsstellen

anbieten

Weitere rechtliche Möglichkeiten, z. B. Arbeitsgericht

Ja

Nein

Nein

interne
Beschwerde
direkt
einreichen

Ja

Klageweg
(bei Bedarf)

Orientierungs-
beratung


